
Beschluss: 
Der Umweltausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt den 
Bürgermeister, künftig 
 

 bei jedem Aufstellungsverfahren eines Bebauungsplans mit großen Baukörpern 

(Gewerbe, Geschosswohnungsbau etc.) die Festsetzung von Dachbegrünungen zu 

prüfen und die getroffene Entscheidung im Verfahren gegenüber dem Ausschuss/ Rat zu 

begründen, 

 bei jedem größeren städtischen Hochbauverfahren die Anlage von Dachbegrünungen zu 

prüfen und die getroffene Entscheidung im Verfahren gegenüber dem Ausschuss/ Rat zu 

begründen und 

 bei jeder Investorenplanung größerer Hochbauobjekte den Investor bzgl. der 

ökonomischen und ökologischen Vorteile einer Dachbegrünung zu beraten. 

 
 
 


